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RATGEBER

Die Bank gibt Auskunft

Dr. Emil
Gwalter

Wie verkaufe ich
meine Wohnung?

Mez'ne Eraw «racZ z'cfe möc/z/en wrz-

sere 3V2-Zz'mmera>o/zw«ng »er-
feaw/en. Dz'ese fee/z'nr/ef sz'c/z z'n ez-

«em Hoc/z/zaws. A/s zaz'r sz'e sez-

zzerzezi feaw//e7z, zaare« zzzz'r fee-

ra/Zz'c/z se/zr engagiert, so r/ass zaz'r

ez'n ra/zz'ges Heim se/zr sc/zäfeiezz.

Hezzie /ü/zZezz zaz'r uzzs zzzzzao/zZ z>z

zZz'esezn grossen wnd anonymen
Haas. Wir /zafeen zzeei 7oc/zfer.

Der einen ge/zf es zairtsc/za/fZz'c/z
zzic/zi se/zr gzzZ, die andere feenni
feeine /z'nanzieZZen ProfeZerae.

Dies isi aizc/z der Grand, zees-
ZzaZfe feez'de nz'cZzZ se/zr gzzi miiez'n-
ander azzsfeommen: Sie sZrez'ien

;'eZzi sc/zon zzm das zzzfezzn/Zz'ge

Erfee/ Uns feedrizcfei dies se/zr Wir
zeoZZen des/zaZfe Vorfee/zrangen
Zre//en, damz'Z es feeim Erfeezz feez'-

nen S irez'i gz'feZ zznd nizr DargeZd
zum Vertez'Zezz aor/zazzt/e« z'sZ.

Daram möc/zZen zaz'r azzc/z zznse-

re Ferz'ezzzeo/zzzwrzg zn /ZaZien zzer-

feazz/en. SoZZen zez'r der mz'ZZeZZo-

sen Toc/zZer einen Drfezzorsc/zzzss

gefeen, damz'Z sie nz'c/zZ zaarten

mzzss, fez's zaz'r gesZorfeen sind?
Können Sie zzns ai/c/z einen PaZ

gefeen, zaer ansere Wo/znzzngen
nezzZraZ sc/zdZzen feönnZe?

Es ist sehr schwierig, eine
Person zu finden, die Ihre Woh-
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nung in der Schweiz wirklich neu-
tral einschätzt. Am ehesten kann
das Grundbuchamt Ihrer Wohn-
gemeinde Ihnen eine Adresse ver-
mittein; diese haben sehr viel mit
Liegenschaftshändlern zu tun
und können am ehesten eine zu-
verlässige Person empfehlen. Ei-
ne Wohnungsschätzung ist jedoch
nicht gratis. Erkundigen Sie sich
ebenfalls beim Grundbuchamt,
was ungefähr ein fairer Preis für
eine solche Schätzung ist, und las-

sen Sie sich eine Offerte geben, be-

vor Sie den Auftrag erteilen.
Zu Ihrer Frage eines Erb-

vorbezugs: Ob eine solche Mass-
nähme sinnvoll ist, kann ich Ih-
nen nicht ohne weiteres sagen.
Dies hängt nämlich von der Art
der wirtschaftlichen Schwierig-
keiten Ihrer Tochter ab. Wenn es

z.B. darum geht, bestehende
Schulden zu tilgen, ist ein Erb-

vorbezug durchaus empfehlens-
wert, weil er Ihre Tochter von den

lästigen Zinsverptlichtungen be-

freit. Um Neuverschuldungen zu
vermeiden, sollte ein «Anschluss-

Programm» aufgestellt werden.
Für solche Fragen hat die «Zeit-
lupe» in der Person von Frau Tru-
dy Frösch-Suter eine kompetente
Mitarbeiterin. Sinnvoll ist eine
solche Massnahme auch dann,
wenn es z.B. um die Finanzierung
der Ausbildung der Kinder geht.
Bestimmt sind noch weitere Fälle
denkbar, die eine solche Regelung
rechtfertigen. Falls das Geld je-
doch im täglichen Konsum ver-
sickern sollte, würde ich Ihnen
von einem Erbvorbezug abraten.
Sie würden damit nur edlen Wein
in ein Sieb giessen. Damit wäre

niemandem geholfen, zuallerletzt
Ihrer Tochter. Sie würde beim
Erbgang gegenüber ihrer Schwe-
ster mit einem kleineren Anteil
dastehen, ohne sich der Gegen-
leistung bewusst zu sein. Falls Sie

sich entschliessen, Ihrer Tochter
einen Erbvorbezug zu gewähren,
sollten Sie dies unbedingt durch
eine Ergänzung in Ihrem Testa-

ment festhalten, um klare Ver-
hältnisse zu schaffen.

Anmerkung des Rechtsberaters
der Zeitlupe, Dr. Marco Biaggi:
Gemäss Auskunft des General-
konsulats setzen die italienischen
Gemeinden von Amtes wegen
Geometer ein, die in Erfüllung ei-

ner amtlichen Funktion für die

Schätzung von Liegenschaften
herangezogen werden können.
Auch Architekten und Baufach-
leute werden oft für Liegen-
Schaftsschätzungen beigezogen.
Für die Schätzung der hiesigen
Wohnung können Sie sich, neben
dem Grundbuchamt, auch beim
Hausbesitzerverein Ihrer Region
oder bei Architekten etc. erkun-
digen. Auch das zuständige Be-

zirksgericht könnte Ihnen wohl
einen geeigneten Liegenschafts-
Schätzer vermitteln, da die Ge-
richte oft für Expertisen Fachleu-
te beiziehen müssen.
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